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Erste Durchführungsbestimmung 
zur Preisverordnung Nr. 115 — Verbilligung 

von Arbeits- und Berufskleidung.

Vom 29. September 1950

Auf Grund § 2 der Preisverordnung Nr. 115 vom
29. September 1950 (GBl. S. 1036) wird folgendes be
stimmt:

§ 1
Als Arbeits- und Berufskleidung im Sinne der 

Preisverordnung Nr. 115 gelten die Textilerzeugnisse 
der Warengruppennummern

G e w e b e  
66 2 1  5 1  0 0  66 2 1  5 4  0 0  66 2 1  6 4  0 0
66 2 1  5 2  0 0  66 2 1  5 6  0 0  66 2 1  66 0 0
66 2 1  5 3  0 0  66 2 1  6 3  0 0  66 2 1  6 7  0 0

K o n f e k t i o n  
64 41 20 00 64 43 20 00 64 43 50 00 64 44 30 00
64 42 10 00 64 43 30 00 64 44 10 00 64 44 40 00
64 43 10 00 64 43 40 00 64 44 20 00 64 44 50 00

des Allgemeinen Warenverzeichnisses (Ausgabe Au
gust 1950) der Deutschen Demokratischen Republik, 
soweit sie für oder als Arbeits- und Berufskleidung 
für Männer und Frauen entsprechend beauflagt 
werden.

§ 2
(1) Der in der Preisverordnung Nr. 10 vom 27. Ok

tober 1949 (GBl. S. 29) und der Ersten Durchfüh
rungsbestimmung hierzu vom 30. November 1949 
(GBl. S. 95) festgesetzte Haushaltsaufschlag ist beim 
Verkauf beauflagter Arbeits- und Berufskleidung 
von den hierzu zugelassenen Handelsunternehmen 
an die Verbraucher nicht zu berechnen.

(2) Der von den Herstellern gemäß der Preisver
ordnung Nr. 10 vom 27. Oktober 1949 (GBl. S. 29) 
und der Ersten Durchführungsbestimmung hierzu 
vom 30. November 1949 (GBl. S. 95) zu erhebende 
Haushaltsaufschlag ist bei der Lieferung beauflagter 
Arbeits- und Berufskleidung an die für deren Ver
kauf an die Verbraucher zugelassenen Handelsunter
nehmen nicht in Rechnung zu stellen.

§ 3
(1) Die Handelsunternehmen, welche gemäß § 2 

Ziffer 1 dieser Durchführungsbestimmung den Haus
haltsaufschlag nicht berechnen, besitzen den An
spruch auf Rückerstattung des Haushaltsaufschlages, 
welchen sie auf die am 30. September 1950 vorhan
denen Bestände an den Hersteller bezahlt haben.

(2) Für Hersteller, welche den Haushaltsaufschlag 
gemäß § 2 Abs. 2 dieser Durchführungsbestimmung 
nicht in Rechnung stellen, gilt der nicht in Rechnung 
gestellteHaushaltsaufschlag als abgeführte Abgaben
schuld gemäß § 2 Abs. 2 der zur Preisverordnung 
Nr. 10 erlassenen Zweiten Durchführungsbestim
mung vom 30. November 1949 (GBl. S. 97), von dem 
gemäß § 2 Abs. 3 der Zweiten Durchführungsbestim
mung zur Preisverordnung Nr. 10 der Teilbetrag zu
rückzuerstatten ist, welcher sich auf die Haushalts
aufschlag-Vorbelastungen bezieht.

§ 4
(1) Die für die Verteilung an die Verbraucher zuge

lassenen Handelsunternehmen haben am 30. Septem
ber 1950 nach Geschäftsschluß eine körperliche Be
standsaufnahme derjenigen Arbeits- und Berufs
kleidung durchzuführen, für welche gemäß § 2 
Abs. 1 dieser Durchführungsbestimmung ein Haus
haltsaufschlag nicht zu berechnen ist.

(2) Der von den Herstellern/Lieferern in Rechnung 
gestellte Haushaltsaufschlag auf die gemäß § 4 Abs. 1 
dieser Durchführungsbestimmung aufgenommenen 
Bestände ist in einer Aufstellung nachzuweisen-Diese 
Aufstellung muß folgende Angaben enthalten: Rech
nungsdatum, Hersteller/Lieferer, Stückzahl, Art der 
Bekleidung, Warennummer, Warenrechnungsbetrag, 
anteiliger Haushaltsaufschlag je Einheit, anteiliger 
Haushaltsaufschlag je Position, Gesamtsumme der 
berechneten Haushaltsaufschläge. In Rechnung ge
stellte, jedoch noch nicht eingegangene Waren sind 
hierbei mitzuerfassen.

§ 5
(1) Von den Herstellern sind die Rechnungen nach 

wie vor unter Berücksichtigung des gemäß der Preis
verordnung Nr. 10 und der Ersten Durchführungs
bestimmung hierzu zu erhebenden Haushaltsauf
schlages zu erstellen.


